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VERLÄNGERUNG DER KURZARBEITER  GELD-
VERORDNUNG

SONDERNEWSLETTER  20 /2021  VOM
20 .09 .2021

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat mitgeteilt, dass die Kurzarbeitergeldverordnung bis zum
31.12.2021 verlängert wird.

Die Verordnung regelt im Einzelnen:

Die Voraussetzungen für den Zugang zum Kurzarbeitergeld bleiben auch dann bis zum 31.12.2021 her-
abgesetzt, wenn der Betrieb nach dem 30.09.2021 Kurzarbeit eingeführt hat.

Die  Zahl  der  Beschäftigten,  die  vom  Arbeitsausfall  betroffen  sein  müssen,  bleibt  auf  mindestens  10
Prozent abgesenkt.

Auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden vor der Gewährung von konjunkturellem Kurzarbeitergeld
und Saison-Kurzarbeitergeld wird weiter vollständig verzichtet.

Der Zugang von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern zum Kurzarbeitergeld bleibt bis zum
31.12.2021  auch  dann  eröffnet,  wenn  der  Verleihbetrieb  nach  dem  30.09.2021  Kurzarbeit  eingeführt
hat.

Den  Arbeitgebern  werden  die  Sozialversicherungsbeiträge  über  September  2021  hinaus  bis  zum
31.12.2021 weiter voll und auch dann erstattet, wenn mit der Kurzarbeit erst nach dem 30.09.2021 be-
gonnen wird.

Allgemeine Hinweise:
Die vorstehenden Ausführungen dienen lediglich als Information und ersetzen keine individuelle Beratung
im Einzelfall.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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Haftungsausschluss:
Die vorstehenden Ausführungen wurden sorgfältig recherchiert und basieren auf den aktuell von den Behör-
den und der Regierung herausgegebenen Informationen.

Wir bitten um ihr Verständnis, dass wir keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit
der bereitgestellten Informationen übernehmen können.

Haftungsansprüche, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung
oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständi-
ger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern unsererseits kein nachweis-
lich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

Stand 20.09.2021
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